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78 Kantone Appenzell I.-Rh., St Gallen.

XVI. Kanton Appenzell I.-Rh.
Primarschule.

Wegleitung für die Anwendung von Art. 34 al. 2 der Schulverordnung.
(Vom 22. Januar 1915.)

Art. 34 al. 2 : „Der Übertritt aus der Alltagsschule in die
Fortbildungsschule findet nur nach geschehener Prüfung und mit
Genehmigung der Schulbehörden statt. Wegen Trägheit, Vernachlässigung
des Schulbesuches oder bedeutendem Rückstand eines Schülers
(Schülerin) in den Schulkenntnissen kann, resp. soll der Besuch der
AUtagsschule für denselben über das sonst festgesetzte Alter hinaus
verlängert werden".

In der Sitzung vom 22. Januar 1915 hat die Landesschulkommission

die einheitliche Anwendung des vorstehenden Artikels
geordnet wie folgt:

I. Sitzenbleiben.

Wer in den Leistungen der Hauptfächer: Lesen, Schreiben
(Rechtschreiben und Aufsatz), Rechnen (mündlich und schriftlich),
die Punktzahl (Notensumme) 9 übersteigt, bleibt sitzen. Die Noten
sind nach dem Maßstabe der Rekrutenprüfung zu erteilen.

II. Achtes Schuljahr.
a) Schüler, welche mit 7 Schuljahren erst die 4., 5. oder 6. Schul¬

klasse durchgemacht haben, haben ohne weiteres ein achtes
Jahr die Primarschule zu besuchen.

b) Schüler der 7. Schulklasse mit 7 Schuljahren können nur dann
zu einem achten Jahre Schulbesuch verpflichtet werden, wenn
die Leistungen der Hauptfächer: Lesen, Schreiben
(Rechtschreiben und Aufsatz), Rechnen (mündlich und schriftlich) die
Punktzahl (Notensumme) 9 übersteigen. Das Resultat der
schriftlichen und mündlichen Schlußprüfung ist bei der
Beurteilung zu berücksichtigen. Diese schriftüche und mündliche
Schlußprüfung hat den Charakter einer Austrittsprüfung.

XVII. Kanton St. Gallen.
1. Primarschule.

1. Nachhilfestunden für Schwachbegabte Primarschüler. (1. März 1915.)

Der Erziehungsrat hat in der Sitzung vom 1. März 1915 folgende
Weisung über die Nachhilfestunden an Schwachbegabte Primarschüler
beschlossen :

1. Die Nachhilfestunden dürfen — was eigentlich selbstverständlich
sein sollte — nicht in die reglementarische Schulzeit fallen.

2. Sie sollen in erster Linie soweit möglich auf die schulfreien
Halbtage verlegt werden.


	Kanton Appenzell I.-Rh.

